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Der Gerechtigkeitsauftrag des Beamten
Prof. Dr. Josef Franz Lindner

Beamtinnen und Beamte haben ihre Aufgaben „unparteiisch
und gerecht“ zu erfüllen. So steht es in § 33 Abs. 1 Satz 2 Be-
amtStG. Doch was ist mit „gerecht“ gemeint – und was nicht?
Der vorliegende Beitrag versucht, eine Antwort auf diese Frage
zu geben.

I. Einleitung

In §§ 33 ff. BeamtStG und in §§ 60 ff. BBG wird die grund-
sätzliche rechtliche Stellung der Beamten geregelt. Es finden
sich dort auch die wichtigsten Pflichten der Beamten. § 33 Be-
amtStG und § 60 BBG1 sprechen plakativ von „Grundpflich-
ten“. Der jeweilige Absatz 1 Satz 2 der beiden Vorschriften
lautet in seinem ersten Teil: „Sie haben ihre Aufgaben unpar-
teiisch und gerecht zu erfüllen …“ Gerechtigkeit sei nicht
mehr als ein „schöner Traum der Menschheit“ hat der be-
rühmte österreichische Rechtstheoretiker Hans Kelsen einmal
bemerkt2. Gleichwohl scheint § 33 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG
den Beamten einen Auftrag zur Gerechtigkeit zu geben. Ob-
wohl es sich bei der genannten Norm um eine der Fundamen-
talnormen des Beamtenrechts handelt, die einen wichtigen her-
gebrachten Grundsatz des Berufsbeamtentums (Art. 33 Abs. 5
GG) formuliert, ist sie in der Theorie und Praxis des Beam-
tenrechts blass geblieben. Zumal darüber, was mit „gerecht“ in
§ 33 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG gemeint ist oder gemeint sein
könnte, ist bislang weder in der Literatur3 noch in der Recht-
sprechung näher reflektiert worden. Das erscheint angesichts
des ernüchternden Diktums von Hans Kelsen auch nicht ver-
wunderlich. Gleichwohl ist § 33 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG gel-
tendes Recht. Es erscheint daher sinnvoll und notwendig, die
Bedeutung und Reichweite des Wortes „gerecht“ im System
des Beamtenrechts auszuloten. Dies ist Gegenstand der nach-
folgenden Überlegungen.

Man könnte dazu zunächst die These vertreten, die mangelnde
Bedeutung des Wortes „gerecht“ in der gerichtlichen Praxis so-
wie die nur gering ausgeprägte Reflexion in der beamtenrecht-
lichen Literatur zeigten, dass das Desiderat einer gerechten
Aufgabenerfüllung des Beamten keine eigene Bedeutung und
Relevanz entfalten könnte. Es handele sich lediglich um einen
deklaratorischen Appell an das Amtsethos des Beamten, bes-
tenfalls noch um einen Programmsatz. Zudem gebe es keine
konsentierten Gerechtigkeitsmaßstäbe und solche könne es in
einer pluralistischen, demokratischen Gesellschaft letztlich
auch gar nicht geben (II.). Solcher Skepsis über die Bedeutung
des § 33 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG ist insoweit zuzustimmen, als
der Beamte unzweifelhaft kein Recht hat, seine eigenen Vor-
stellungen von Gerechtigkeit oder solche einer bestimmten
Gruppe an die Stelle der Entscheidungen der Verfassung und
der demokratisch legitimierten Organe des Staates zu setzen.
Der Gerechtigkeitsauftrag an den Beamten in § 33 Abs. 1
Satz 2 BeamtStG darf also nicht als politischer Gestaltungs-
auftrag (miss)verstanden werden (III.). Allerdings folgt daraus
nicht, dass sich § 33 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG keinerlei Sub-
stanz zusprechen lässt. Vielmehr können dem Gerechtigkeits-
auftrag des Beamten Direktivwirkungen zur Konkretisierung,
Präzisierung und Weiterentwicklung bereits anderweit beste-
hender Pflichten erschlossen werden (IV.). Gemeinsam mit
Art. 20 Abs. 3 GG und der dort enthaltenen Bindung der voll-
ziehenden Gewalt an „Gesetz und Recht“ sowie dem in Art. 20

Abs. 4 GG verankerten Widerstandsrecht enthält § 33 Abs. 1
Satz 2 BeamtStG ein deutliches Votum gegen einen (zu) strik-
ten Rechtspositivismus in der öffentlichen Verwaltung.

II. Bedeutungslosigkeit des Gerechtigkeits-
auftrags?

Zunächst ist der Frage nachzugehen, ob der Gerechtigkeitsauf-
trag in § 33 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG überhaupt Bedeutung ent-
falten kann. Dies könnte man aus drei Gründen verneinen: Zu-
nächst zeige bereits die mangelnde praktische Relevanz des
Gerechtigkeitsauftrags dessen Bedeutungslosigkeit (1.). Es
könne es sich dabei allenfalls um einen Programmsatz mit Ap-
pellcharakter handeln (2.). Schließlich gehe der Gerechtig-
keitsauftrag schon deswegen ins Leere, da es für die Inhalte
von Gerechtigkeit keine konsentierten und auch keine
(letzt)begründbaren Maßstäbe gibt, Gerechtigkeit eben nur ein
„schöner Traum“ sei4 (3.).

1. Fehlende praktische Bedeutung?

§ 33 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG hat in der beamtenrechtlichen
Rechtsprechung bislang keine Bedeutung erlangt und keine
Konkretisierung erfahren. Offensichtlich spielt das Wort „ge-
recht“ weder in der beamtenrechtlichen Praxis noch in der be-
amtenrechtlichen Rechtsprechung eine Rolle. Es wäre jedoch
ein Fehlschluss, aus der fehlenden zumal forensischen Bedeu-
tung des Gerechtigkeitsauftrags zu schließen, dass dieser prak-
tisch irrelevant sei. Vielmehr könnte es auch so sein, dass in
der beamtenrechtlichen Praxis über Bedeutung und Reichweite
des Wortes „gerecht“ keine Meinungsverschiedenheiten entste-
hen, zumindest keine Meinungsverschiedenheiten derart, dass
es darüber zu einem gerichtlichen Verfahren kommt. Anders
formuliert: Allein daraus, dass der Gerechtigkeitsauftrag die
Rechtsprechung bislang nicht befasst hat, lässt sich nicht
schließen, dass dieser in der täglichen Praxis des Handelns von
Beamten keine Rolle spiele.

2. Beschränkung auf Programmsatz mit
Appellcharakter?

Man könnte zweitens der Meinung sein, der in § 33 Abs. 1
Satz 2 BeamtStG verankerte Gerechtigkeitsauftrag habe ledig-
lich einen appellativen Programmcharakter, der auf das Amts-
ethos des Beamten, auf das Beamtenethos5 einwirken solle.
Mehr könne der Gerechtigkeitsauftrag schon deswegen nicht
leisten, da sich die konkreten Pflichten und Obliegenheiten des
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